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Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Kollegin! 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Kollege! 

 

Der Tiroler Gemeindeverband informiert:  

 

Neufassung der Richtlinien für die Gewährung von Darlehen aus dem 

Wasserleitungsfonds 

Wie bereits im Wege der Abteilung Gemeinden mit Schreiben vom 23.10.2023 mitgeteilt, hat 

die Tiroler Landesregierung in ihrer Sitzung vom 17. Oktober 2023 die Richtlinien über die 

Gewährung von Darlehen aus dem Wasserleitungsfonds neu beschlossen. Mit der 

gegenständlichen Neuerlassung der Richtlinien wird mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2024 der 

Zinssatz für Darlehen aus dem Wasserleitungsfonds aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung 

von derzeit 0,5 v.H. auf 1,5 v.H. p.a. erhöht. Für alle bis 31.12.2023 gewährten 

Wasserleitungsfondsdarlehen wird weiterhin ein Zinssatz von 0,5 v.H. p.a. verrechnet. Es wird 

dabei auf das Zusageschreiben der Tiroler Landesregierung abgestellt, d.h., lediglich für 

Zusageschreiben, die ab dem 01.01.2024 erteilt werden, gilt ein Zinssatz von 1,5 v.H. p.a. Dies 

ist für zukünftige Beschlussfassungen von Wasserleitungsfondsdarlehen zu beachten. Weiters 

wird bei der Valorisierung auf den aktuell letzten Verbraucherpreisindex 2020 Bezug 

genommen, wobei der Anpassung der jeweilige Juli-Indexwert des Vorjahres zugrunde zu 

legen ist. 
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Rückübersiedelung der Geschäftsstelle  
 
Es darf darauf hingewiesen werden, dass die Geschäftsstelle des Tiroler Gemeindeverbandes 

mit Oktober 2023 wiederum zur Adresse Adamgasse 7a, 2. Stock, 6020 Innsbruck, 

rückübersiedelt ist. Es darf daher um entsprechende Beachtung ersucht werden. 

 

Neufestlegung der Hektarsätze der Waldumlage nach der Tiroler 

Waldordnung 2005 - Änderungsbedarf bei Gemeindeverordnungen  

Da der Abgabenanspruch nach § 10 Abs. 7 der Tiroler Waldordnung 2005 jeweils mit dem 

Ablauf des Jahres entsteht, für das die Umlage erhoben wird, sind die neuen Hektarsätze 

erstmals auf die Vorschreibung der Umlage für das Jahr 2024 anzuwenden, welche bis Ende 

Mai 2025 zu erfolgen hat. Dafür ist es jedoch erforderlich, dass die Gemeinden die Verordnung 

über die Festsetzung der Waldumlage noch im Jahr 2023 beschließen und kundmachen und 

dabei den Termin für das Inkrafttreten mit 1. Jänner 2024 festsetzen. 

Passt der Gemeinderat im heurigen Jahr die Verordnung über die Festsetzung der Waldumlage 

nicht an, so ist die Umlage weiterhin auf Basis der in der Verordnung VBl. Tirol Nr. 59/2022 

festgelegten Hektarsätze zu berechnen. Für die bis Mai 2024 vorzuschreibende Waldumlage 

für das Jahr 2023 gelten die bisherigen Hektarsätze entsprechend der Verordnung VBl. Tirol 

Nr. 59/2022.  

 

 

 

Schulungs- und Informationsveranstaltungen  

In nächster Zeit sind folgende Veranstaltungen geplant: 

 

• Den Winterdienst professionell planen und sicher durchführen 

Termin: Donnerstag, 2. November 2023, halbtägig, Tiroler Bildungsinstitut Grillhof; 

Referenten: Baumeister Ing. Ludwig Tanzer, Abteilung Hochbau, Land Tirol; Dr. Manfred 

Bauer, GeoSphere, Leiter Regionalstelle Tirol und Vorarlberg; Mag. Peter Stockhauser, GF 

Tiroler Gemeindeverband; RA Dr. MMag. Eduard Wallnöfer, Mag. Javier Jimenez Hörtnagl, 

beide Rechtsanwälte Altenweisl Wallnöfer Watschinger Zimmermann Rechtsanwälte 

GmbH;  
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      Die Teilnehmer setzen sich mit aktuellen Fragen zum Winterdienst in den Gemeinden 

       auseinander. Dabei werden rechtliche Fragen, Wettervorhersagen, dienstrechtliche 

       Fragen und praktische Fragen des Winterdienstes erörtert und diskutiert. 

 

• Effiziente Warmwasserbereitung ohne Legionellengefahr 

Termin:  Dienstag, 7. November 2023, Edmund Angerer Saal, St. Johann in Tirol; 

Kostenlose Schulung für Haustechniker:innen und Hauswart:innen. Die Energieagentur 

Tirol lädt in Kooperation mit der e5-Gemeinde St. Johann in Tirol alle HaustechnikerInnen, 

sowie Gebäudeverantwortliche zur kostenlosen Schulung. Praxisnah wird Wissen über das 

Thema Legionellen und Energieverbrauch vermittelt und darauf aufbauend 

Handlungsmöglichkeiten für den eigenen Wirkungsbereich abgeleitet. Die Schulung findet 

letztmalig und 7.11. (nachmittags) in St. Johann in Tirol statt. Anmeldungen unter: 

Effiziente Warmwasserbereitung ohne Legionellengefahr - Energieagentur Tirol – Die 

Kompetenz für Wasser und Energie. 

 

• Aktuelle Änderungen im Dienst- und Besoldungsrecht 

Termine: Montag, 13. November 2023 oder Montag, 27. November 2023, jeweils 

ganztägig, Tiroler Bildungsinstitut Grillhof;  

Referent: Mag. Peter Stockhauser, GF Tiroler Gemeindeverband;  

Die Teilnehmer des Praxisseminars erhalten einen kompakten Überblick über Neuerungen 

im Dienst- und Besoldungsrecht für die Tiroler Gemeinde(-verbands)bediensteten. Im 

Kern dieser Fortbildung stehen die aktuellen Änderungen. Darüber hinaus gibt es 

Gelegenheit, um Fragen und Fallkonstellationen aus dem angeführten Themenkreis zu 

besprechen.   

 

• Gemeindeabgaben richtig vorschreiben - von der Festsetzung bis zur 

Einbringlichmachung  

 

Termin: Montag, 20. November 2023, ganztägig, Tiroler Bildungsinstitut Grillhof;  

 

Referent: Mag. Peter Stockhauser, GF Tiroler Gemeindeverband;  

In diesem Seminar werden die aktuellen rechtlichen Grundlagen zur Vorschreibung der 

Gemeindeabgaben vorgestellt und anhand von Praxisfällen diskutiert. Die Teilnehmer 

erhalten somit einen fundierten Überblick zu all jenen für die Berechnung, Vorschreibung 

https://www.energieagentur.tirol/veranstaltungs-detail/effiziente-warmwasserbereitung-ohne-legionellengefahr/
https://www.energieagentur.tirol/veranstaltungs-detail/effiziente-warmwasserbereitung-ohne-legionellengefahr/
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und Einhebung von Gemeindeabgaben relevanten Bestimmungen, die eine wichtige 

Grundlage für die richtige und rechtskonforme Abgabenvorschreibung darstellen.  

 

• Aktuelle Änderungen im Dienst- und Besoldungsrecht sowie im Bereich der 

Gemeindeabgaben 

Termin: Dienstag, 12. Dezember 2023, ganztägig, Kultursaal der Marktgemeinde 

Nussdorf-Debant;  

Referent: Mag. Peter Stockhauser, GF Tiroler Gemeindeverband;  

Die Teilnehmer des Seminars erhalten einen kompakten Überblick über Neuerungen im 

Dienst- und Besoldungsrecht für die Tiroler Gemeinde(-verbands)bediensteten sowie im 

Bereich der Gemeindeabgaben. Im Kern dieser Fortbildung stehen die aktuellen 

Änderungen. Darüber hinaus gibt es Gelegenheit, um Fragen und Fallkonstellationen aus 

dem angeführten Themenkreis zu besprechen.   

 

 

Die Einladungen und Details zu den angeführten Veranstaltungen wurden vom Tiroler 

Bildungsinstitut Grillhof bereits übermittelt bzw. werden noch rechtzeitig ausgesandt.  

Anmeldungen sind direkt beim Veranstalter (Tiroler Bildungsinstitut Grillhof) vorzunehmen. 

Die Seminarbeschreibungen finden Sie auch zeitgerecht auf der Homepage des Tiroler 

Gemeindeverbandes.  

 

Innsbruck, am 31. Oktober 2023 

 

Mit besten Grüßen 

Karl-Josef Schubert e.h. 

Präsident des Tiroler Gemeindeverbandes 

 


